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Schikane oder chance?

Legal compliance Audits

Von Barbara Linz

Wie kann eine zuverlässige Aussage getroffen wer-
den, dass ein Unternehmen gesetzeskonform ist? 
Wie so oft steckt hier der Teufel im Detail. Legal 
Compliance Audits untersuchen die Methodik zur 
Sicherstellung der Gesetzeskonformität und neh-
men Stichproben aus der Umsetzung vor: Welche 
Elemente liegen im grünen Bereich und wo gibt es 
Verbesserungsbedarf?

Immer wieder werden Klagen 
laut, dass die gesetzlichen Rege-
lungen zahlreicher und komple-

xer werden. Das ist wohl teilweise 
berechtigt, doch sind vor allem 
die Ansprüche an den Nachweis 
der Gesetzeskonformität gestie-
gen. Waren bis vor wenigen Jahren 
noch allgemeine Aussagen zur 
Gesetzeseinhaltung verbreitet, so 
erwarten Kunden, Investoren und 
Öffentlichkeit heute, dass sich die 
Bestätigung der Gesetzeseinhal-
tung auf hieb- und stichfeste Fak-
ten abstützt.

Um die Thematik möglichst pra-
xisbezogen und fassbar zu ma-
chen, werden hier die Anforde-
rungen und bewährten Methoden 
am Beispiel Umweltmanagement 

nach ISO 14001 beschrieben, da 
diese Norm explizite und ver-
gleichsweise strenge Anforderun-

gen an den Nachweis der Geset-
zeskonformität stellt. Die Aussa-
gen können sinngemäss auf alle 
anderen Bereiche angewendet 
werden, wo das Thema Gesetzes-
konformität implementiert und 
das Vorgehen zur Sicherstellung 
geprüft werden soll.

Legal Compliance Audit: 
Inhalt und Umfang
Da es sich um ein Audit handelt, 
werden Interviews mit den Ver-
antwortlichen geführt, um die im-
plementierten Vorgehensweisen 
und die Nachweise aus der Praxis 
zu begutachten. Ein Legal Com-
pliance Audit prüft grundsätzlich 
zwei Aspekte:
	Vorgehensweisen (Prozess) zur 
Ermittlung, Bewertung, Umset-
zung und Nachweisprüfung jener 

Forderungen, die das Unterneh-
men betreffen.
	Nachweise anhand von Stich-
probenprüfung der gesetzeskon-
formen Ausführung der Tätigkei-
ten bzw. der Ausgestaltung der 
Infrastruktur, der Anlagen, Ar-
beitsplätze, Produkte und allen-
falls weiterer Bereiche.

Bei beiden geht es darum, die 
unternehmensspezifischen Vor-
gaben und deren praktische Um-
setzung auf Aktualität und Wirk-
samkeit zu prüfen. Wenn zudem 
die Konformität mit einer Ma-
nagementsystem-Norm begut-
achtet werden soll, müssen die 
Auditkriterien auf die Normforde-
rungen abgestützt sein, auf die 
hier nicht weiter eingegangen 
werden kann. 

Der Prozess zur Legal 
Compliance
Im Legal Compliance Audit wer-
den die Vorgehensweisen zur Er-
mittlung, Bewertung, Sicherstel-
lung und Dokumentation der Ge-
setzeskonformität geprüft. Be-
währt haben sich die in Grafik 1 
dargestellten Schritte und Zusam-
menhänge.

Wer die relevanten gesetzlichen 
Forderungen ermittelt (Grafik 1, 
Schritt oben links), muss aus 
Gesetzen, Verordnungen, Richtli-
nien und weiteren Erlassen auf 
Stufe Eidgenossenschaft, Kan-
ton(e) und Gemeinde(n) jene her-
ausfiltern, welche das eigene Un-
ternehmen tatsächlich betreffen. 
Weiter sind die individuell-kon-

kreten Forderungen zusammen-
zustellen, zum Beispiel unterneh-
mensspezifische behördliche Auf-
lagen, Einleitbewilligungen oder 
Zielvereinbarungen. Sobald es um 
gesetzeskonforme Produkte geht, 
sind die Vorschriften in den Län-
dern der Kunden zu beachten, 
zum Beispiel EU-Regelungen.

Gleichzeitig müssen die Verant-
wortlichkeiten und die Vorge-
hensweise zur Umsetzung und Si-
cherstellung der Gesetzeskonfor-
mität geregelt werden. Die Ge-
samtverantwortung liegt bei der 
Geschäftsleitung, welche Pflich-
ten und Aufgaben delegieren 

kann. Dies geschieht in Wechsel-
wirkung mit der Identifikation der 
relevanten Forderungen, da zum 
Beispiel Pflichten wie die Ernen-
nung eines Gefahrgutbeauftrag-
ten das Unternehmen betreffen 
können. 

Als Nächstes müssen die Detail-
forderungen wie Gesetzesartikel 
den unternehmensspezifischen 
Elementen wie Infrastruktur, Tä-
tigkeiten und Produkte zugeord-
net werden. Hier wird Wissen aus 
dem Unternehmen (zum Beispiel  
Art und Leistung der Heizung) mit 
gesetzlichen Detailforderungen 
verbunden, um die Frage «Was 
muss wo beachtet werden?» zu 
beantworten. Die Regelungen 
sind umzusetzen (in Normen «Ab-
lauflenkung» genannt), zum Bei-
spiel ist ein Entsorgungskonzept 
zu erarbeiten, welches sicher-
stellt, dass Abfälle separat gesam-
melt und korrekt entsorgt wer-
den, dass eine Abfallliste mit den 
VeVA-Codes geführt wird und 
dass die Abfälle nur an Entsorger 
mit Annahmebewilligung abgege-
ben werden.

Barbara Linz, Betriebsökonomin, Spezialistin 
der Arbeitssicherheit und Business Risk Mana-
gerin, mit Schwerpunkt Umwelt- und Arbeits-
schutz (ISO 14001, OHSAS 18001) sowie neu 
Energiemanagement (ISO 50001). Sie leitet 
bei der Neosys AG den Bereich Management-
systeme und Compliance, ein Team von 
Gesetzes- und Managementsystem-Experten. 
Neosys AG,  Privatstrasse 10, 
CH-4563 Gerlafingen, T +41 (0)32 674 45 13 
barbara.linz@neosys.ch, www.neosys.ch

Nachweis der 
Gesetzeskonformität

Anspruchsvoll und 
detailgetreu
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Anforderungen an die 
Dokumentation
In der Schweiz ist die Zahl der not-
wendigen Nachweisdokumente 
und der Pflichten vergleichswei-
se tief. Es sind eine Übersicht der 
gültigen Bewilligungen sowie ein 
Mess- und Kontrollplan zu erstel-
len, um die Einhaltung der Vorga-
ben periodisch zu prüfen und zu 
bestätigen. 

Festgestellte Abweichungen müs-
sen behoben werden. Sind sie gra-
vierend, ist die Behörde zu infor-
mieren, welche je nach Situation 
eine Frist zur Behebung setzen 
oder eine Sanierung anordnen 
wird. Dies geschieht in Form einer 
Verfügung. Wichtig ist: Ein Unter-
nehmen kann sich als gesetzes-
konform bezeichnen, wenn die 
zuständige Behörde zur Abwei-
chung offiziell Stellung bezogen 
hat, wenn also eine Verfügung 
vorliegt. 

Um die Gesetzeskonformität lü-
ckenlos nachweisen zu können, 
muss die Dokumentation (Archi-

vierung) der Aufzeichnungen ge-
regelt werden, zum Beispiel Mess- 
und Wartungsprotokolle, Kont-
rollvorgänge, Bewilligungen. Do-
kumente müssen anders als beim 
Qualitätsmanagement teilweise 
über viele Jahrzehnte aufbewahrt 
werden, etwa Betriebsbewilligun-
gen. Die Dokumentation muss si-
cherstellen, dass eine Gesamt-
übersicht über die Detailforde-
rungen besteht, welche zu jeder 
relevanten Forderung deren Ein-
haltung bestätigt oder offene 
Punkte ausweist.  

Um den Managementsystem-Re-
gelkreis zu schliessen, muss das 
Topmanagement die Gesetzes-
konformität mit einer Gesamt-

würdigung bewerten, wobei es 
sich auf die Detailprüfung und 
somit auf Daten und Fakten ab-
stützt. Nur wenn diese Durchgän-
gigkeit gegeben ist, kann eine zu-
verlässige Aussage über die Geset-
zeskonformität getroffen werden. 
Auch Aktualität und Wirksamkeit 
der Vorgehensweise sind zu be-
werten, um – wo notwendig – Ver-
besserungsmassnahmen abzulei-
ten. 

Sollten sich Änderungen für die 
Zukunft abzeichnen (sei es durch 
Änderungen im Unternehmen, 
zum Beispiel durch den Einsatz 
neuer Technologien, sei es durch 
Änderungen bei den gesetzlichen 
Vorgaben), wird hier bereits eine 
Aussage des Topmanagements er-
wartet, wie es die Auswirkungen 
auf das Unternehmen einschätzt. 
Somit beginnt der Regelkreis wie-
der neu, indem allenfalls zusätz-
lich aufzuführende Forderungen 
oder Verbesserungspotenziale bei 
der Vorgehensweise genannt wer-
den.

Audit-Stichproben: Auswahl 
und Detaillierung
Die festgelegte Vorgehensweise 
muss in der praktischen Umset-
zung und im notwendigen Tief-
gang geprüft werden, um Aktuali-
tät und Wirksamkeit des gesam-
ten Prozesses festzustellen. Um 
für das Legal Compliance Audit 
geeignete Stichproben festzule-
gen, ist Fachkenntnis hilfreich, 
	um die Relevanz von gesetzli-
chen Forderungen für das zu
auditierende Unternehmen abzu-

schätzen und sich auf die bedeu-
tenden Erlasse und auf betroffene 
Aktivitäten, Infrastruktur oder 
Produkte abzustützen,
	um typische branchenspezifi-
sche «Stolperfallen» zu überprü-
fen.

Einzelne Beispiele wurden bereits 
genannt: wohl jedes Unterneh-

men generiert Abfälle und ist für 
deren korrekte Entsorgung ver-
antwortlich. Das ist überschau-
bar, wenn es sich um Büroabfälle 
handelt (inkl. Elektroschrott aus-
gedienter IT-Geräte), wird aber 
bereits komplexer, wenn Chemi-
kalien als Sonderabfall mit den 
entsprechenden Begleitscheinen 
entsorgt werden müssen und die-
se allenfalls auf dem Transport als 
Gefahrgut gelten und die trans-
portierten Mengen einen eigenen 
oder externen Gefahrgutbeauf-
tragten erfordern. Das Beispiel 
zeigt: Bei einem Legal Compliance 
Audit müssen die Stichproben mit 
Sachverstand ausgewählt und 
überprüft werden. Inhaltlich zeigt 
Grafik 2 zwei typische Forderun-
gen an eine Gasheizung.

Die Menge der Stichproben ist ab-
hängig von der Komplexität des 
Unternehmens sowie der Anzahl 
unterschiedlicher Prozesse, Anla-
gen, Tätigkeiten oder Produkte. Je 
vielfältiger diese ist, desto mehr 
Details müssen geprüft werden. 
Es wird jedoch weder zeitlich 
machbar noch betriebswirtschaft-

Dokumentation mit 
Gesamtübersicht

Aktualität und
Wirksamkeit prüfen

Vorgehen zur Gesetzeskonformität Grafik 1
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lich sinnvoll sein, im Audit alle 
Forderungen vor Ort zu prüfen. 
Dies muss in Eigenverantwortung 
des Unternehmens bzw. der zu-
ständigen Vorgesetzten erledigt 
werden.

Beim Legal Compliance Audit soll 
jedoch darauf geachtet werden, 
dass die beiden Elemente Vorge-
hensweise und Stichprobenprü-
fung ausgewogen auditiert wer-
den, also dass beiden ein ange-
messenes Gewicht zukommt. Das 
Audit kann durchaus so angelegt 
werden, dass die Prüfung des Pro-
zesses zur Legal Compliance und 
die Stichprobenprüfung gleich-
zeitig stattfinden und sich die Fra-
gen von Fall zu Fall ergänzen, dass 
zum Beispiel ausgehend von der 
festgestellten Betroffenheit durch 
die Verordnung des UVEK über 
Listen zum Verkehr mit Abfällen 
sofort die Existenz und die Aktua-
lität der Abfallliste geprüft wer-
den. Ob diese Abfallliste vollstän-
dig ist, kann anschliessend auf 
dem Betriebsrundgang festge-
stellt werden. Umgekehrt kann 
auf dem Rundgang geprüft wer-
den, ob alle vorhandenen Anlagen 

durch den Gesetzeskataster abge-
deckt sind.

Fazit: wozu ein Legal 
Compliance Audit?
In den letzten Jahren ist ein Trend 
zu Legal Compliance Audits fest-
zustellen. Gewünscht werden sie 
vor allem von Unternehmen, die 
von unabhängigen Experten eine 
fachgerechte Beurteilung ihrer 
Vorgehensweise zur Gesetzeskon-
formität wünschen oder spezifi-
sche Fragen klären lassen wollen. 
Wichtig ist zu betonen, dass diese 
Experten aufgrund des Schweizer 
Rechtsverständnisses anders als 
in anderen Ländern keine Be-
scheinigung der Gesetzeskonfor-
mität ausstellen können. Ihre 
Feststellungen beziehen sich auf 
die Vorgehensweise und die ge-
prüften Stichproben, deren Aktua-
lität und Wirksamkeit sie beurtei-
len, um ihre «Eignung zur Sicher-
stellung der Gesetzeskonformität» 
festzustellen. Gesetzeskonformi-
tät kann in der Schweiz nur durch 
eine Behörde festgestellt werden.

In diesem Sinn leisten Legal Com-
pliance Audits einen Beitrag zur 
Rechtssicherheit und Risikomini-
mierung, indem mögliche Prob-
lempunkte frühzeitig erkannt und 
bewältigt werden können – bevor 
es zu Abweichungen und Verfü-
gungen kommt. 

Beitrag zur
Risikominimierung

Umweltvorschrift: Heizung mit Erdgas Grafik 2Umweltvorschrift: Heizung mit Erdgas
Heizung Forderung 1 Forderung 2

Inhalt Grenzwerte Luftemissionen
einzuhalten

Periodische Rauchgasmessung 
durchzuführen

Erlass Luftreinhalteverordnung
LRV Anh. 3 

Luftreinhalteverordnung
LRV Art. 13

Beispiele für
konkrete
Forderung

Grenzwerte z.B. NOx 80 mg/m3, 
CO 100 mg/m3

Messungen bei Feuerungen alle
zwei Jahre

Nachweis Messprotokoll durch zugelasse-
ne Experten: Grenzwerte einge-
halten

Messprotokoll durch zugelasse-
ne Experten: Termin eingehalten

Vorgehen bei
Abweichungen

Falls sofortige Behebung möglich, z.B. durch Justierung der Steu-
erung: diese umsetzen, Nachmessung durchführen und dokumen-
tieren. Falls umfangreiche techn. Massnahmen oder Sanierung not-
wendig: Information der kantonalen Behörde. Diese erlässt eine Ver-
fügung mit Frist zur Behebung. Nach Abschluss der Arbeiten Mes-
sung wie oben und Rückmeldung an Behörde.


